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Vergütungsvereinbarung
Die Vereinbarung gilt für die Vergütung derLeistungen der Staufer Kirsch GmbH (Gesellschaft)mit dem jeweiligen Auftraggeber.
1. Reichweite der Vereinbarung

Der Umfang der Tätigkeit bestimmt sich nachdem jeweiligen Auftrag mit dem Auftraggeber.Diese Vergütungsvereinbarung gilt auch fürzukünftige Aufträge im Zusammenhang mitdem Auftrag, vor allem für spätereErweiterungen, einschließlich der Einlegung vonRechtsmitteln, in der selben oder einer damitzusammenhängenden Angelegenheit.
2. Vergütung nach Zeitaufwand
2.1 Der Auftraggeber vergütet die Staufer KirschGmbH für ihre Tätigkeiten, einschließlich derBeratung, Prüfung, Schulung sowie der außer-und gerichtlichen Vertretung, nach Zeitaufwand.
2.2 Die Abrechnung erfolgt nach Zeittakten vonsechs Minuten. Je angefangene sechs Minutenwird jeweils ein Zeittakt (1/10 Stundensatz)berechnet.
2.3 Der Stundensatz beträgt:325,00 EUR netto (386,75 EUR brutto)
2.4 Für Reisezeiten und Wartezeiten beträgt derStundensatz 200,00 EUR netto (238,00 EURbrutto), es sei denn der unter Ziffer 2.3vereinbarte Stundensatz ist niedriger.
3. Mindestvergütung, Regelungen zu Beratung,Mediation, Gutachten, Vertragsgestaltung
3.1 Vereinbart sind mindestens die gesetzlichenGebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungs-gesetz (RVG) je Angelegenheit, Dies gilt auchbei außergerichtlichen Tätigkeiten. DieGebühren bestimmen sich nach dem Wert, dender Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit hat(Gegenstandswert).
3.2 Für die Geschäftsgebühr nach Ziffer 2300Anlage 1 zu § 2 Absatz 2 RVG,Vergütungsverzeichnis zum RVG (VV RVG) giltmindestens der 1,8-fache Satz nach der Tabellein Anlage 2 zum RVG als vereinbart.Betragsrahmengebühren nach dem VV RVGwerden mit dem jeweiligen Rahmenhöchstbetragberechnet.
3.3 Für ein erstes Beratungsgespräch(Erstberatung), einen Rat oder eine Auskunft(Beratung), die nicht mit einer anderengebührenpflichtigen Tätigkeitzusammenhängen, zahlt der Auftraggeber derGesellschaft neben der Post- undAuslagenpauschale in Höhe der gesetzlichenRegelung mindestens eine Gebühr in Höhe von0,5 bis 1,0 aus dem Gegenstandswert. Für eineMediation, die Erstellung einer schriftlichen

Stellungnahme, eines Gutachtens oder einesVertragsentwurfs zahlt der Auftraggebermindestens eine 1,8- bis 2,5-fache Gebühr ausdem Gegenstandswert. Die Gebühr wird aufeine nachfolgende Tätigkeit nicht angerechnet.
Die Gesellschaft bestimmt die Gebührentsprechend § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG imEinzelfall unter Berücksichtigung allerUmstände, vor allem des Umfangs und derSchwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, derBedeutung der Angelegenheit sowie derEinkommens- und Vermögensverhältnisse desAuftraggebers, nach billigem Ermessen; Einbesonderes Haftungsrisiko kann dabeiherangezogen werden.

3.4 Die Vergütung nach Zeitaufwand (Ziffer 2) bleibtunberührt; die Vergütung nach Ziffer 3.1 bis 3.3wird auf die Vergütung nach Zeitaufwandangerechnet.
4. Kosten, Auslagen und Reisekosten
4.1 Kosten und Auslagen für die Herstellung undÜberlassung von Dokumenten, für Post- undTelekommunikation, Hebegebühren für dieWeiterleitung von Zahlungen sowie Tage- undAbwesenheitsgeld bei Geschäftsreisen nachdem RVG berechnet die Gesellschaft zusätzlichzu der Vergütung nach den Ziffern 2 und 3.Verauslagte Gerichtskosten, Kosten fürFremdleistungen (z.B. Übersetzungen),fallbezogene Datenbankabfragen und Literatursowie sonstige Dienste sind gegenKostennachweis zu erstatten, soweit diese fürdie Bearbeitung zweckdienlich sind.
4.2 Reisekosten sind, sofern der Sachbearbeiter miteinem PKW fährt, pauschal mit 0,80 Cent netto(0,96 Euro brutto) je Kilometer Fahrtstrecke zuvergüten.

Der Auftraggeber erstattet der GesellschaftReisekosten einschließlich Verbindungen mitöffentlichem Personennahverkehr, Bahn ersterKlasse, Flugzeug Business bzw. Economy Flex,Taxi, Mietwagen und Fahrzeugmiete gegenNachweis. Dies gilt auch fürÜbernachtungskosten, wenn die Reise zumTätigkeitsort vor 8 Uhr beginnen oder dieRückfahrt nach 20 Uhr enden würde, beschränktauf 220 Euro brutto je Nacht. Die Gesellschaftwählt das Reisemittel nach eigenen zeitlichenErfordernissen.
4.3 Die Vergütung nach Zeitaufwand einschließlichder Reise- und Wegezeiten nach Ziffer 2 sowiedie Mindestvergütung nach Ziffer 3 bleibt hiervonunberührt.
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5. Rechnung, Fälligkeit, Zahlungsziel
Für die Berechnung genügt abweichend von§ 10 RVG die Textform. Mit der Berechnungwerden Vergütung und Auslagen zur Zahlungfällig. Die Vergütung ist innerhalb von 14 Tagennach dem Datum der Berechnung auf das in derRechnung angegebene Konto der Gesellschaftzu überweisen.

6. Forderungsabtretung
Der Auftraggeber tritt Ansprüche aufKostenerstattung in dieser Angelegenheit gegendie Gegenseite, Rechtsschutzversicherung odersonstige Dritte in Höhe der Honorarforderung andie Gesellschaft ab; die Gesellschaft nimmt dieAbtretung an.

7. Form
Der Abschluss dieser Vereinbarung, sowieErgänzungen und Anpassungen dieserVereinbarung bedürfen der Textform. Dies giltauch für die Aufhebung dieser Klausel.

8. Anwendbarkeit deutschen Rechts,Gerichtsstand
Für diese Vereinbarung gilt deutsches Recht.Gerichtsstand für einen Streit aus dieserVereinbarung ist München, sofern derVertragspartner Kaufmann, juristische Persondes öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist; die Gesellschaftist berechtigt, ein gerichtliches Verfahren gegenden Auftraggeber auch an dem für seinenGeschäftssitz zuständigen Gericht einzuleiten.

Die Vereinbarung weicht von den gesetzlichen Gebühren ab und kann diese übersteigen. Die Vergütung istunabhängig von Grund und Höhe etwaiger Ansprüche gegenüber Dritten: Im Falle der Kostenerstattung durch einegegnerische Partei, sonstige Verfahrensbeteiligte, die Staatskasse oder eine Rechtsschutzversicherung müssendiese nicht mehr als die gesetzliche oder tarifliche Vergütung erstatten. Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz unddie jeweils aktuelle Gebührentabelle sind unter www.gesetze-im-internet.de einsehbar.
Im Übrigen gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen der Gesellschaft als vereinbart.
ENDE DER VERGÜTUNGSVEREINBARUNG


